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Beschlussvorlage

Beschlussentwurf:
Der Werkausschuss beschließt den Nachtragswirtschaftsplan (zum Vermögensplan) 2023
des Eigenbetriebs Rhein-Mosel-Halle in der vorgelegten Form.

Begründung:
Der Eigenbetrieb hat nach §15 EigAnVO vor Beginn eines Wirtschaftsjahres einen
Wirtschaftsplan aufzustellen. Gemäß §2 EigAnVO hat der Gemeinderat über die
Feststellung und Änderung des Wirtschaftsplans zu beschließen. Über diesen Beschluss
hat der Werkausschuss gemäß §3 EigAnVO vorzuberaten.

Aufgrund der Umstrukturierung zum 31.12.2022 ist es erforderlich, das gesamte
Anlagevermögen des Kongressbereichs im Eigenbetrieb darzustellen. Zukünftige
Maßnahmen müssen ab 2023 im Eigenbetrieb ausgewiesen werden. Durch den Nachtrag
wird eine bessere Nachverfolgung der Ausgaben ermöglicht, insbesondere jener, die im
Zuge der Umstrukturierung von der Koblenz-Touristik GmbH auf den Eigenbetrieb
übertragen wurden.

Der Erfolgsplan wurde nicht angepasst.

Eine nach § 33 Abs. 2 EigAnVO unverzügliche Änderungspflicht liegt nicht vor.

Zusammenfassend wurden in der Mittelverwendung/ Mittelherkunft das Volumen um 253
T€ erhöht. Die Investitionen wurden von 60 T€ auf 313 T€ erhöht und stammen alle aus
beschlossenen Maßnahmen der Koblenz-Touristik GmbH.

Anlage:
Nachtragswirtschaftsplan 2023 EB Rhein-Mosel-Halle

Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine
Finanzielle Auswirkungen: s. Anlage

Historie:
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Dezernat 1

Verfasser: 83-EB "Rhein-Mosel-Halle" Az.:

Betreff:

Nachtragswirtschaftsplan 2023 (Vermögensplan) Eigenbetrieb Rhein-Mosel-Halle

Gremienweg:
05.10.2023 Werkausschuss "Rhein-Mosel-Halle" einstimmig mehrheitl. ohne BE
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verwiesen vertagt geändert
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